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5. Verordnung zur Änderung der Spielverordnung 

- in Kraft getreten am 1. Januar 2006 -  
 

 (Vom Bundesrat am 14. Oktober 2005 beschlossene 
Fassung. Zusätzliche Änderungen des Bundesrates 
[Maßgaben] sind kursiv geschrieben und durch 
Unterstreichungen markiert.) 

 
§ 3 
(1) In Schankwirtschaften, Speisewirtschaften, Beherber-
gungsbetrieben und Wettannahmestellen der konzessio-
nierten Buchmacher dürfen höchstens zwei Geld- oder 
Warenspielgeräte aufgestellt werden. Die Zahl der Wa-
renspielgeräte, die auf Volksfesten, Schützenfesten oder 
ähnlichen Veranstaltungen, Jahrmärkten oder Spezial-
märkten aufgestellt werden dürfen, ist nicht beschränkt. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen darf je 15 
m² Grundfläche höchstens ein Geld- oder Warenspielge-
rät aufgestellt werden; die Gesamtzahl darf jedoch zehn 
Geräte nicht übersteigen. Bei der Berechnung der 
Grundfläche bleiben Nebenräume wie Abstellräume, 
Flure, Toiletten, Vorräume und Treppen außer Ansatz. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, in denen 
bis zum 19. Dezember 1985 mehr Geld- oder Waren-
spielgeräte rechtmäßig aufgestellt sind, als nach Absatz 2 
zulässig ist, dürfen bis zum 31. Dezember 1990 dieselbe 
Anzahl und vom 1. Januar 1991 bis zum 31. Dezember 
1995 zwei Drittel dieser Anzahl aufgestellt bleiben. In 
Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, die in räumli-
chem Zusammenhang betrieben werden, darf die Anzahl 
der insgesamt aufgestellten Geld- oder Warenspielgeräte 
jedoch nicht erhöht werden. Ab 1. Januar 1996 darf in 
Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen mit einer 
Grundfläche von weniger als 15 m² ein Geld- oder Wa-
renspielgerät aufgestellt bleiben, sofern kein räumlicher 
Zusammenhang mit weiteren Spielhallen oder ähnlichen 
Unternehmen besteht. 
 
(4) In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, in denen 
alkoholische Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle 
verabreicht werden, dürfen höchstens zwei Geld- oder 
Warenspielgeräte aufgestellt werden. Dies gilt für derar-
tige am 19. Dezember 1985 bestehende Spielhallen oder 
ähnliche Unternehmen erst ab 1. Januar 1996. 
 
 
 

§ 3 
(1) In Schankwirtschaften, Speisewirtschaften, Beherber-
gungsbetrieben und Wettannahmestellen der konzessio-
nierten Buchmacher dürfen höchstens drei Geld- oder 
Warenspielgeräte aufgestellt werden. Der 
Gewerbetreibende hat bei bis zu zwei aufgestellten 
Geräten durch eine ständige Aufsicht, bei drei 
aufgestellten Geräten durch zusätzliche technische 
Sicherungsmaßnahmen an den Geräten die 
Einhaltung von § 6 Abs. 2 des Jugendschutzgesetzes 
sicherzustellen. Die Zahl der Warenspielgeräte, die auf 
Volksfesten, Schützenfesten oder ähnlichen 
Veranstaltungen, Jahrmärkten oder Spezialmärkten 
aufgestellt werden dürfen, ist nicht beschränkt. 
 
(2) In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen darf je 12 
Quadratmeter Grundfläche höchstens ein Geld- oder Wa-
renspielgerät aufgestellt werden; die Gesamtzahl darf je-
doch zwölf Geräte nicht übersteigen. Der Aufsteller hat 
die Geräte einzeln oder in einer Gruppe mit jeweils 
höchstens zwei Geräten in einem Abstand von 
mindestens 1 Meter aufzustellen, getrennt durch eine 
Sichtblende in einer Tiefe von mindestens 0,80 Meter, 
gemessen von der Gerätefront in Höhe mindestens 
der Geräteoberkante. Bei der Berechnung der 
Grundfläche bleiben Nebenräume wie Abstellräume, 
Flure, Toiletten, Vorräume und Treppen außer Ansatz. 
 
(3) In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, in denen 
alkoholische Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle 
verabreicht werden, dürfen höchstens drei Geld- oder 
Warenspielgeräte aufgestellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Größe der JPG-Vorschau dieser PDF-Datei: . 423 × 599 Pixel Weitere 
Auflösung: .169 × 240 Pixel

Gehe zu Seite 

 . . . 

 

 

Änderungen der 

SPIELVERORDNUNG 

Synopse 

 
 

 

Bis 31. Dezember 2005 

geltende Fassung 
 

5. Verordnung zur Änderung der Spielverordnung 

- in Kraft getreten am 1. Januar 2006 -  
 

 (Vom Bundesrat am 14. Oktober 2005 beschlossene 
Fassung. Zusätzliche Änderungen des Bundesrates 
[Maßgaben] sind kursiv geschrieben und durch 
Unterstreichungen markiert.) 

 
§ 3 
(1) In Schankwirtschaften, Speisewirtschaften, Beherber-
gungsbetrieben und Wettannahmestellen der konzessio-
nierten Buchmacher dürfen höchstens zwei Geld- oder 
Warenspielgeräte aufgestellt werden. Die Zahl der Wa-
renspielgeräte, die auf Volksfesten, Schützenfesten oder 
ähnlichen Veranstaltungen, Jahrmärkten oder Spezial-
märkten aufgestellt werden dürfen, ist nicht beschränkt. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen darf je 15 
m² Grundfläche höchstens ein Geld- oder Warenspielge-
rät aufgestellt werden; die Gesamtzahl darf jedoch zehn 
Geräte nicht übersteigen. Bei der Berechnung der 
Grundfläche bleiben Nebenräume wie Abstellräume, 
Flure, Toiletten, Vorräume und Treppen außer Ansatz. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, in denen 
bis zum 19. Dezember 1985 mehr Geld- oder Waren-
spielgeräte rechtmäßig aufgestellt sind, als nach Absatz 2 
zulässig ist, dürfen bis zum 31. Dezember 1990 dieselbe 
Anzahl und vom 1. Januar 1991 bis zum 31. Dezember 
1995 zwei Drittel dieser Anzahl aufgestellt bleiben. In 
Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, die in räumli-
chem Zusammenhang betrieben werden, darf die Anzahl 
der insgesamt aufgestellten Geld- oder Warenspielgeräte 
jedoch nicht erhöht werden. Ab 1. Januar 1996 darf in 
Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen mit einer 
Grundfläche von weniger als 15 m² ein Geld- oder Wa-
renspielgerät aufgestellt bleiben, sofern kein räumlicher 
Zusammenhang mit weiteren Spielhallen oder ähnlichen 
Unternehmen besteht. 
 
(4) In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, in denen 
alkoholische Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle 
verabreicht werden, dürfen höchstens zwei Geld- oder 
Warenspielgeräte aufgestellt werden. Dies gilt für derar-
tige am 19. Dezember 1985 bestehende Spielhallen oder 
ähnliche Unternehmen erst ab 1. Januar 1996. 
 
 
 

§ 3 
(1) In Schankwirtschaften, Speisewirtschaften, Beherber-
gungsbetrieben und Wettannahmestellen der konzessio-
nierten Buchmacher dürfen höchstens drei Geld- oder 
Warenspielgeräte aufgestellt werden. Der 
Gewerbetreibende hat bei bis zu zwei aufgestellten 
Geräten durch eine ständige Aufsicht, bei drei 
aufgestellten Geräten durch zusätzliche technische 
Sicherungsmaßnahmen an den Geräten die 
Einhaltung von § 6 Abs. 2 des Jugendschutzgesetzes 
sicherzustellen. Die Zahl der Warenspielgeräte, die auf 
Volksfesten, Schützenfesten oder ähnlichen 
Veranstaltungen, Jahrmärkten oder Spezialmärkten 
aufgestellt werden dürfen, ist nicht beschränkt. 
 
(2) In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen darf je 12 
Quadratmeter Grundfläche höchstens ein Geld- oder Wa-
renspielgerät aufgestellt werden; die Gesamtzahl darf je-
doch zwölf Geräte nicht übersteigen. Der Aufsteller hat 
die Geräte einzeln oder in einer Gruppe mit jeweils 
höchstens zwei Geräten in einem Abstand von 
mindestens 1 Meter aufzustellen, getrennt durch eine 
Sichtblende in einer Tiefe von mindestens 0,80 Meter, 
gemessen von der Gerätefront in Höhe mindestens 
der Geräteoberkante. Bei der Berechnung der 
Grundfläche bleiben Nebenräume wie Abstellräume, 
Flure, Toiletten, Vorräume und Treppen außer Ansatz. 
 
(3) In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, in denen 
alkoholische Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle 
verabreicht werden, dürfen höchstens drei Geld- oder 
Warenspielgeräte aufgestellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← vorherige Seite

 . . . 

 

 

Änderungen der 

SPIELVERORDNUNG 

Synopse 

 
 

 

Bis 31. Dezember 2005 

geltende Fassung 
 

5. Verordnung zur Änderung der Spielverordnung 

- in Kraft getreten am 1. Januar 2006 -  
 

 (Vom Bundesrat am 14. Oktober 2005 beschlossene 
Fassung. Zusätzliche Änderungen des Bundesrates 
[Maßgaben] sind kursiv geschrieben und durch 
Unterstreichungen markiert.) 

 
§ 3 
(1) In Schankwirtschaften, Speisewirtschaften, Beherber-
gungsbetrieben und Wettannahmestellen der konzessio-
nierten Buchmacher dürfen höchstens zwei Geld- oder 
Warenspielgeräte aufgestellt werden. Die Zahl der Wa-
renspielgeräte, die auf Volksfesten, Schützenfesten oder 
ähnlichen Veranstaltungen, Jahrmärkten oder Spezial-
märkten aufgestellt werden dürfen, ist nicht beschränkt. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen darf je 15 
m² Grundfläche höchstens ein Geld- oder Warenspielge-
rät aufgestellt werden; die Gesamtzahl darf jedoch zehn 
Geräte nicht übersteigen. Bei der Berechnung der 
Grundfläche bleiben Nebenräume wie Abstellräume, 
Flure, Toiletten, Vorräume und Treppen außer Ansatz. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, in denen 
bis zum 19. Dezember 1985 mehr Geld- oder Waren-
spielgeräte rechtmäßig aufgestellt sind, als nach Absatz 2 
zulässig ist, dürfen bis zum 31. Dezember 1990 dieselbe 
Anzahl und vom 1. Januar 1991 bis zum 31. Dezember 
1995 zwei Drittel dieser Anzahl aufgestellt bleiben. In 
Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, die in räumli-
chem Zusammenhang betrieben werden, darf die Anzahl 
der insgesamt aufgestellten Geld- oder Warenspielgeräte 
jedoch nicht erhöht werden. Ab 1. Januar 1996 darf in 
Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen mit einer 
Grundfläche von weniger als 15 m² ein Geld- oder Wa-
renspielgerät aufgestellt bleiben, sofern kein räumlicher 
Zusammenhang mit weiteren Spielhallen oder ähnlichen 
Unternehmen besteht. 
 
(4) In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, in denen 
alkoholische Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle 
verabreicht werden, dürfen höchstens zwei Geld- oder 
Warenspielgeräte aufgestellt werden. Dies gilt für derar-
tige am 19. Dezember 1985 bestehende Spielhallen oder 
ähnliche Unternehmen erst ab 1. Januar 1996. 
 
 
 

§ 3 
(1) In Schankwirtschaften, Speisewirtschaften, Beherber-
gungsbetrieben und Wettannahmestellen der konzessio-
nierten Buchmacher dürfen höchstens drei Geld- oder 
Warenspielgeräte aufgestellt werden. Der 
Gewerbetreibende hat bei bis zu zwei aufgestellten 
Geräten durch eine ständige Aufsicht, bei drei 
aufgestellten Geräten durch zusätzliche technische 
Sicherungsmaßnahmen an den Geräten die 
Einhaltung von § 6 Abs. 2 des Jugendschutzgesetzes 
sicherzustellen. Die Zahl der Warenspielgeräte, die auf 
Volksfesten, Schützenfesten oder ähnlichen 
Veranstaltungen, Jahrmärkten oder Spezialmärkten 
aufgestellt werden dürfen, ist nicht beschränkt. 
 
(2) In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen darf je 12 
Quadratmeter Grundfläche höchstens ein Geld- oder Wa-
renspielgerät aufgestellt werden; die Gesamtzahl darf je-
doch zwölf Geräte nicht übersteigen. Der Aufsteller hat 
die Geräte einzeln oder in einer Gruppe mit jeweils 
höchstens zwei Geräten in einem Abstand von 
mindestens 1 Meter aufzustellen, getrennt durch eine 
Sichtblende in einer Tiefe von mindestens 0,80 Meter, 
gemessen von der Gerätefront in Höhe mindestens 
der Geräteoberkante. Bei der Berechnung der 
Grundfläche bleiben Nebenräume wie Abstellräume, 
Flure, Toiletten, Vorräume und Treppen außer Ansatz. 
 
(3) In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, in denen 
alkoholische Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle 
verabreicht werden, dürfen höchstens drei Geld- oder 
Warenspielgeräte aufgestellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nächste Seite →

Originaldatei ‎(1.239 × 1.754 Pixel, Dateigröße: 50 KB, MIME-Typ: , 7 Seiten)application/pdf

https://lobbypedia.de/w/nsfr_img_auth.php/1/19/SpielV_06_Synopse.pdf
https://lobbypedia.de/w/nsfr_img_auth.php/thumb/1/19/SpielV_06_Synopse.pdf/page6-423px-SpielV_06_Synopse.pdf.jpg
https://lobbypedia.de/w/nsfr_img_auth.php/thumb/1/19/SpielV_06_Synopse.pdf/page6-169px-SpielV_06_Synopse.pdf.jpg
https://lobbypedia.de/w/index.php?title=Datei:SpielV_06_Synopse.pdf&page=5
https://lobbypedia.de/w/index.php?title=Datei:SpielV_06_Synopse.pdf&page=5
https://lobbypedia.de/w/index.php?title=Datei:SpielV_06_Synopse.pdf&page=7
https://lobbypedia.de/w/index.php?title=Datei:SpielV_06_Synopse.pdf&page=7
https://lobbypedia.de/w/nsfr_img_auth.php/1/19/SpielV_06_Synopse.pdf


Datei:SpielV 06 Synopse.pdf

Seite  von 2 2Ausgabe: 11.03.2026 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vom
Vorschaubil

d
Maße Benutzer

Kommen
tar

aktue
ll

14:20, 23. Jan. 2025

 . . . 

 

 

Änderungen der 

SPIELVERORDNUNG 

Synopse 

 
 

 

Bis 31. Dezember 2005 

geltende Fassung 
 

5. Verordnung zur Änderung der Spielverordnung 

- in Kraft getreten am 1. Januar 2006 -  
 

 (Vom Bundesrat am 14. Oktober 2005 beschlossene 
Fassung. Zusätzliche Änderungen des Bundesrates 
[Maßgaben] sind kursiv geschrieben und durch 
Unterstreichungen markiert.) 

 
§ 3 
(1) In Schankwirtschaften, Speisewirtschaften, Beherber-
gungsbetrieben und Wettannahmestellen der konzessio-
nierten Buchmacher dürfen höchstens zwei Geld- oder 
Warenspielgeräte aufgestellt werden. Die Zahl der Wa-
renspielgeräte, die auf Volksfesten, Schützenfesten oder 
ähnlichen Veranstaltungen, Jahrmärkten oder Spezial-
märkten aufgestellt werden dürfen, ist nicht beschränkt. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen darf je 15 
m² Grundfläche höchstens ein Geld- oder Warenspielge-
rät aufgestellt werden; die Gesamtzahl darf jedoch zehn 
Geräte nicht übersteigen. Bei der Berechnung der 
Grundfläche bleiben Nebenräume wie Abstellräume, 
Flure, Toiletten, Vorräume und Treppen außer Ansatz. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, in denen 
bis zum 19. Dezember 1985 mehr Geld- oder Waren-
spielgeräte rechtmäßig aufgestellt sind, als nach Absatz 2 
zulässig ist, dürfen bis zum 31. Dezember 1990 dieselbe 
Anzahl und vom 1. Januar 1991 bis zum 31. Dezember 
1995 zwei Drittel dieser Anzahl aufgestellt bleiben. In 
Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, die in räumli-
chem Zusammenhang betrieben werden, darf die Anzahl 
der insgesamt aufgestellten Geld- oder Warenspielgeräte 
jedoch nicht erhöht werden. Ab 1. Januar 1996 darf in 
Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen mit einer 
Grundfläche von weniger als 15 m² ein Geld- oder Wa-
renspielgerät aufgestellt bleiben, sofern kein räumlicher 
Zusammenhang mit weiteren Spielhallen oder ähnlichen 
Unternehmen besteht. 
 
(4) In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, in denen 
alkoholische Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle 
verabreicht werden, dürfen höchstens zwei Geld- oder 
Warenspielgeräte aufgestellt werden. Dies gilt für derar-
tige am 19. Dezember 1985 bestehende Spielhallen oder 
ähnliche Unternehmen erst ab 1. Januar 1996. 
 
 
 

§ 3 
(1) In Schankwirtschaften, Speisewirtschaften, Beherber-
gungsbetrieben und Wettannahmestellen der konzessio-
nierten Buchmacher dürfen höchstens drei Geld- oder 
Warenspielgeräte aufgestellt werden. Der 
Gewerbetreibende hat bei bis zu zwei aufgestellten 
Geräten durch eine ständige Aufsicht, bei drei 
aufgestellten Geräten durch zusätzliche technische 
Sicherungsmaßnahmen an den Geräten die 
Einhaltung von § 6 Abs. 2 des Jugendschutzgesetzes 
sicherzustellen. Die Zahl der Warenspielgeräte, die auf 
Volksfesten, Schützenfesten oder ähnlichen 
Veranstaltungen, Jahrmärkten oder Spezialmärkten 
aufgestellt werden dürfen, ist nicht beschränkt. 
 
(2) In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen darf je 12 
Quadratmeter Grundfläche höchstens ein Geld- oder Wa-
renspielgerät aufgestellt werden; die Gesamtzahl darf je-
doch zwölf Geräte nicht übersteigen. Der Aufsteller hat 
die Geräte einzeln oder in einer Gruppe mit jeweils 
höchstens zwei Geräten in einem Abstand von 
mindestens 1 Meter aufzustellen, getrennt durch eine 
Sichtblende in einer Tiefe von mindestens 0,80 Meter, 
gemessen von der Gerätefront in Höhe mindestens 
der Geräteoberkante. Bei der Berechnung der 
Grundfläche bleiben Nebenräume wie Abstellräume, 
Flure, Toiletten, Vorräume und Treppen außer Ansatz. 
 
(3) In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, in denen 
alkoholische Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle 
verabreicht werden, dürfen höchstens drei Geld- oder 
Warenspielgeräte aufgestellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.239 × 1.754, 7 Seiten (50 KB)MarcusB (  | )Diskussion Beiträge

Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Diese Datei wird auf keiner Seite verwendet.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten 
Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert 
worden sein.
Fotograf Bewersdorff

Kurztitel Microsoft Word - synopse.doc

Software PScript5.dll Version 5.2.2

Umwandlungsprogramm AFPL Ghostscript 7,04

Verschlüsselt no

Papierformat 595 x 842 pts (A4)

Version des PDF-Formats 1,2

https://lobbypedia.de/w/nsfr_img_auth.php/1/19/SpielV_06_Synopse.pdf
https://lobbypedia.de/w/nsfr_img_auth.php/1/19/SpielV_06_Synopse.pdf
https://lobbypedia.de/w/index.php?title=Benutzer:MarcusB&action=view
https://lobbypedia.de/w/index.php?title=Benutzer_Kommentar:MarcusB&action=view
https://lobbypedia.de/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/MarcusB

	Datei:SpielV 06 Synopse.pdf

	Text1: OK


